
Finanzamt Düren
Venanlagungsbezi nk 056
Steuernummet 2O7 /5745/0691(Bitte bei Rückfragen und zahlungen angeben)

52349 Düren
Goethestr. 7

Tel efon 02421 / 947' 1 457 45
Telefax OSOO 100926752o-7

Freistellungsbescheid

für 2022 zur

Körpenschaftsteuer
und Gewerbesteuer'

I
24.11.2023

FA, PF 100646,52306 Düren

18 2FC9 7190 6D 3002 6DFF
DV 11.23 0,S5DeutschePost Q

- 
1 747-0009951 - 24- 5207 - ffi I

I

-
AID EXPAND e. V.
Amse'l weg 27
52379 Langerwehe

Feststel Iung
Umfang cler Steuerbefreiung
Die Könpenschaft ist nach §
Sie ist nach § 3 Nr. 6 GewS

5 Abs. 1 Nr'. I KStG von der Könpenschaftsteuer befneit
tG von den Gewenbesteuer befreit.

teuerbegünst i gten zwecken
aft för'dert im Sinne den §§ 51 ff. A0 ausschließlich und unmittelbar mildtätige und
innützige Zwecke:
er Rel igion (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nt'. 2 A0)
er Jugendhilfe (§ 52 Abs. 2 Salz 1 Nr^. 4 A0)
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Hinweis zur Ausstel lung von zuwendungsbestätigungen
Die Körper.schaft ist benechtigt, für'Spenden, die ihn zur Venwendung füt'diese Zwecke zugewendet
wenden, Zuwendungsbestätigungen nach amtl ich vorgeschriebenem Vondnuck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszu-
stellen. Die amtl ichen Musten für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen im
Intennet unter https://www.formulare-bfinv.de als ausfÜl lbane For'mulane zun Venfügung.

Die Körper"schaft ist benecht'igt, für' Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtl ich vorge-
schriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszustel I en.

Zuwendungsbestät i gungen für" Spenden und ggf . M'i tg1 i edsbei t räge dünfen nun ausgestel l t titerden,
wenn das Datum dieses Fneistellungsbescheides nicht längen als fünf Jahne zunÜck1iegt. Die Frist
ist taggenau zu benechnen (§ 63 Abs. 5 A0).

Haftung bei unricht igen Zuwendungsbest
la/en vorsätzlich oder gnob fahr1ässig e
lasst, dass Zuwendungen nicht zu den i
zwecken venwendet werden, haftet für d
steuer oden Körpenschaftsteuer mit 30
dung angesetzt (§ l0b Abs. 4 ESIG, § 9 Abs. 3 KSIG, § I Nn. 5 GewStG).

Hi nwei se zum Kapi talertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31"12.2027 zuf l ießen, reicht füt' die Abstandnahme vom Kapital-
entragsteuenabzug nach § 44a Abs. 4 und 7 Satz 1 Nt'. 'l sowie Abs. 4b Satz l Nt'. 3 und Abs. 10
Satz I Nr. 2 ESIG die Vonlage dieses Bescheides oden die Übenlassung einer Kopie dieses Be*
scheides aus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt fÜr die Erstattung von Kapitalentragsteuen
nach § 44b Abs. 6 Satz 1 Nr'. 3 ESIG dunch das depotführende Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder
Wertpapieninstjtut.

dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Enträge in e'inem t,lintschaftl ichen
r.ieb anfallen, für. den die Befneiung von den Könpenschaftsteuer ausgeschlossen ist

ätigungen unct fehlverwendeten Zuwendungen
'ine unnicht ige Zuwendungsbestät igung ausstel 1 t oder venan-
n der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuenbegünstigten'ie entgangene Steuer. Dabei wird die entgangene Einkommen-
%, dte entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 15% der Zuwen-
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Anmerkungen
Bitte beachten Sie, dass die Inanspnuchnahme der Steuerbefreiungen auch in Zukunft von der tat-
sächlichen Geschäftsfühnung abhängt, die den Nachpt'üfung durch das Finanzamt - SSf. im Rahmen ei-
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche GeschäftsfÜhrung muss auf die ausschließl iche
und unmittelbare Enfüllung der steuenbegünstigten Zwecke genichtet seln und die Bestimmungen den
Satzung beachten.
Dies muss auch künftig dunch ondnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausgab-
en, Tätigkeitsbenicht, Venmögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Entll,icklung der Rück-
lagen) nachgewiesen wenden (§ 63 A0).

Er I äuterungen

Dat enschut zh i nwe i s :

Infonmationen über. d'i e Ver.ar.beitung pensonenbezogenen Daten in den Steuenvenwaltung und Üben Ihre
Rechte nach der Datenschutz-Grundvenondnung sot/lie über Ihne Ansprechpartnen in Datenschutzfragen
entnehmen Sie bitte dem al lgemeinen Infonmat ionsschneiben den Finanzverwaltung. Dieses
Informationsschreiben finden Sie unten www.finanzamt.de (unter den Rubrik "Datenschutz") oder
enhalten S'i e bei Ihrem Finanzamt.
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Steuernunrner 2a7 /57 45/c.891

Rechtsbehelfsbelehrung /
Gegen diesen Freistel lungsbescheid ist der Einspnuch gegeben.
Ein Einspruch lst jedoch ausgesch'lossen, soweit diesep Bescheid einen Verwaltungsak
ersetzt, gegen den ein zu1ässigen Einspnuch oder (nach einem zu'lässigen Einspnuch) e
K'lage, Revision oder Nichtzulassungsbeschtlterde anhängig ist. In- diesem Fal I
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t ändert oder
r'i ne zulässige
l.,ird der neue

Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsvenfahrens. Dies gi 1t auch, soweit sich ein
angefochtenen Vorauszahlungsbescheid durch die Jahnessteuerfestsetzung enledigt.
Den Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt schniftlich einzurejchen, diesem elektnorrisch
zu übenmitteln oder dont zur Niedenschnift zu erklänen.
Die Fnist für die Einlegung eines Einspnuchs beträgt einen Monat " Sie beginnt mit Ablauf des
Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden r'st. Bei Zusendung clurch einfachen
Bnief oder Zustellung mittels Einschreiben dunch Ubengabe gilt die Bekanntgabe mit dem dnitten Tag
nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem spätenen Zeitpunkt
zugegangen i st .

Bei Zustel lung mit Zustel lungsunkunde oder mittels E'inschneiben mit Rückschein oder gegen Em-
pfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe den Tag der Zustellung.
Bei Einlegung des Einspnuchs sol I den Venwaltungsakt bezeichnet wenden, gegen den sich den
Einspr.uch r.ichtet. Es sol1 angegeben wenden, int^,iel/,leit den Venwaltungsakt angefochten wind. Fernen
sol'1en die Tatsachen, die zur Begnündung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

Zu I hren I nfonmat i on :

Wenn Sie beabsichtigen, einen Einspnuch e
üben "Mei n ELSTER" (www. el ster. de) oder
elektronischen Ejnspruchs anbietet, zu Übermj

ektronisch einzulegen, wird empfohlen, den Eirrspt'uch
ede andene Steuen-Softti,ane, die die Mö91 ichkeit des
tel n.

j
t

weitere Informationen

Öffnungszei ten :

Al I geme i ne Sprechzei ten
Mo.-Ft'. 08 :30-12:OO Uhr
Di. I3:30-15:OO Uhn
und nach Vere'i nbarung

Bi tte beachten : Neue Bundesbankverbi ndung ab O1 . 07 .20121
Bankleitzahl : 3OO OOO OO Kontonummer: 30001546
IBAN: DE823OOOOOOOOO3OOO1546 BIC: IMARKDEFl3OO
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